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Antrag zum TOP 14 des Kreistages am 17.12.2020: 
Wirtschaftsförderungsrichtlinie für Existenzgründungen und 
Unternehmensnachfolgen 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
in der Kreistagssitzung am 17.12.2020 stellen wir folgenden Antrag 
zu der Wirtschaftsförderrichtlinie: 
 

1. An geeigneter Stelle in der Richtlinie (etwa als neuer Punkt 4.9) 
wird ergänzt, dass die Förderung nur möglich ist, wenn der/die 
Förderempfänger_in sich in einer Erklärung zur Tariftreue bzw. 
zur Zahlung angelehnt an einen Tarifvertrag verpflichtet. 
 

2. In Punkt 5.6 wird ergänzt, dass neu geschaffene 
Dauerarbeitsplätze für Langzeitarbeitslose ebenfalls 2,0-fach 
gewertet werden. 

 
Begründung:  
 
Zu 1.: Tarifverträge werden regelmäßig von allen Seiten begrüßt. 
Tarifzahlungen stärken die Rechte der Arbeitnehmer_innen, beugen 
Altersarmut vor und entlasten damit auch den Sozialstaat. Im 
Landkreis besteht ein Bedarf an qualitativ hochwertigen 
Arbeitsplätzen, die angemessen entlohnt werden. Daher sollte auch 
der Landkreis bei seiner Förderung das Ziel der Tariftreue verfolgen. 
Für diejenigen Unternehmen, die öffentliche Mittel des Landkreises 
aus dieser Förderrichtlinie in Anspruch nehmen wollen, ist es 
zumutbar, eine Erklärung zur Tariftreue abzugeben. Bei 
Nichteinhaltung kann dann ggf. eine Rückforderung der Zahlungen 
erfolgen. 
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Zu 2.: Es sollte ein wichtiges Anliegen sein, Dauerarbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu 
schaffen. Bisher fehlt in Punkt 5.6 die Aufzählung von Dauerarbeitsplätzen für 
Langzeitarbeitslose jedoch. Gem. § 18 I 1 SGB III sind Langzeitarbeitslose Arbeitslose, die ein 
Jahr und länger arbeitslos sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Irmtraud Kannen        Ulla Thomée                        Fabian Wesselmann 
 
 
 


